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ERKANNTNIS1 BEZUEGLICH DES SCHULDWESENS [ IN DEN FREIEN AEMTERN? ]

"Der Arresten halber soll es bey dem buochstaben einfältig verbleiben , der

meinung , dass wan ein schultt unrichtig undt unbekantlich , selbige vor dess

beklagten ordentlichen Richter ausfündig gemacht , undt gerechtfertiget , wan

aber ein schultt bekantlich , undt der Schuldner in seinem Lantt nit zue bezah¬

len hette , undt aber anderer orthen mit seinen mitten betretten wurde , mag

selbiger wohll an demselben orthen mit Arrest belegt werden , damit der ansprä-

cher zue Bezahlung gelangen möge. Umb Zehrgeltt , Lidlohn , undt dergleichen,

dass es den Ansprechenden kosten nit ertragen möchte , den Schuldner bey weith

entlägnem Richter zue besuechen , mag ein solcher von dem ansprecher wohll an

dem Orth , da die schultt auffgeloffen in gebührender form verhafftet wer¬
den " .

1 ) Das Dokument ist mit "N° 9" bezeichnet.

Vom Landschreiberei - Statthalter der Freien Aemter , Beat Josef Leonz M e y e n-
b e r g - AH 79 , 185
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